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1 8 8 . Verordnung: Festsetzung der Journaldienstzulage für die Ärzte an den Universitätskliniken
und an den Tierkliniken der Tierärztlichen Hochschule

1 8 9 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Festsetzung von pauschalierten Aufwands-
entschädigungen für Beamte im Gefangenenaufsichtsdienst und für Jugend-
erzieher an Justizanstalten

190. Verordnung: Abänderung der Verordnung über die Pauschalierung der Überstunden-
vergütungen für Richteramtsanwärter und Richter

1 9 1 . Verordnung: Abänderung der Verordnung über die Pauschalierung der Überstunden-
vergütungen für staatsanwaltschaftliche Beamte

192. Verordnung: Änderung der Verordnung über die Pauschalierung der Vergütungen für zeit-
liche Mehrleistungen für Hochschullehrer, Vertragsassistenten sowie wissen-
schaftliche und künstlerische Hilfskräfte an den Hochschulen

188 . Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 14. März
1975 über die Festsetzung der Journaldienst-
zulage für die Ärzte an den Universitäts-
kliniken und an den Tierkliniken der Tier-

ärztlichen Hochschule

Auf Grund des § 17 a in Verbindung mit dem
§ 15 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl.
Nr. 54, in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-
Novelle, BGBl. Nr. 214/1972, im Zusammenhang
mit dem § 22 Abs. 1 des Vertragsbediensteten-
gesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, in der Fassung der
20. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 215/1972, wird mit Zustimmung des Bundes-
kanzlers und des Bundesministers für Finanzen
verordnet:

§ 1. Den Hochschulassistenten, den Vertrags-
assistenten, den Beamten der Verwendungs-
gruppe A und den Vertragsbediensteten der Ent-
lohnungsgruppe a, die als Ärzte den Nacht-,
Sonn- und Feiertagsdienst an den Universitäts-
kliniken oder als diplomierte Tierärzte an den
Tierkliniken der Tierärztlichen Hochschule ver-
sehen, gebührt eine Journaldienstzulage nach
Maßgabe der §§ 2 bis 3.

§ 2. Die Journaldienstzulage beträgt für die
vom Bundesminister für Wissenschaft und For-

schung angeordneten Journaldienststunden, inso-
weit diese nicht durch Freizeit ausgeglichen wer-
den,

des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungs-
zulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V
der Beamten der Allgemeinen Verwaltung. Von
diesen Hundertsätzen gelten 45 v. H. als Über-
stundenzuschlag.

§ 3. Bruchteile von Journaldienststunden sind
jedenfalls durch Freizeit auszugleichen.

§ 4. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Dezem-
ber 1972 in Kraft.
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189 . Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 19. März 1975, mit der die Ver-
ordnung des Bundesministers für Justiz über
die Festsetzung von pauschalierten Aufwands-
entschädigungen für Beamte im Gefangenen-
aufsichtsdienst und für Jugenderzieher an

Justizanstalten geändert wird

Auf Grund des § 20 in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54,
in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des
Bundeskanzlers und des Bundesministers für
Finanzen verordnet:

Artikel I

Der § 4 der Verordnung des Bundesministers
für Justiz vom 21. Dezember 1973, BGBl. Nr. 11/
1974, über die Festsetzung von pauschalierten
Aufwandsentschädigungen für Beamte im Gefan-
genenaufsichtsdienst und für Jugenderzieher an
Justizanstalten wird wie folgt geändert:

„§ 4. Die Aufwandsentschädigung nach § 3
beträgt für jede Stunde der Dienstleistung S 7•50.
Für Bruchteile einer Stunde gebührt der ver-
hältnismäßige Teil des vollen Stundensatzes."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975 in
Kraft.

Broda

190. Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 21. März 1975, mit der die Ver-
ordnung des Bundesministers für Justiz vom
26. Juni 1973, BGBl. Nr. 324, über die Pau-
schalierung der Überstundenvergütungen für
Richteramtsanwärter und Richter abgeändert

wird

Auf Grund des § 16 in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in
der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 214/1972, wird im Einvernehmen mit dem
Bundeskanzler und dem Bundesminister für
Finanzen verordnet:

Artikel I

Die Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 26. Juni 1973, BGBl. Nr. 324, über
die Pauschalierung der Überstundenvergütungen
für Richteramtsanwärter und Richter wird wie
folgt abgeändert:

§ 2 hat zu lauten:

„§ 2. Das Pauschale wird in einem Hundertsatz
des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungs-

zulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V
der Beamten der Allgemeinen Verwaltung für die
nachstehend genannten Gruppen jeweils einheit-
lich wie folgt festgesetzt:

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975 in
Kraft.

Broda

191. Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 21. März 1975, mit der die Ver-
ordnung des Bundesministers für Justiz vom
26. Juni 1973, BGBl. Nr . 325, über die Pau-
schalierung der Überstundenvergütungen für
staatsanwaltschaftliche Beamte abgeändert

wird

Auf Grund des § 16 in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in
der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
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Nr. 214/1972, wird im Einvernehmen mit dem
Bundeskanzler und dem Bundesminister für
Finanzen verordnet:

Artikel I

Die Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 26. Juni 1973, BGBl. Nr. 325, über
die Pauschalierung der Überstundenvergütungen
für staatsanwaltschaftliche Beamte wird wie folgt
abgeändert:

§ 2 hat zu lauten:

„§ 2. Die pauschalierten Oberstundenvergü-
tungen werden in Hundertsätzen des Gehaltes
(einschließlich allfälliger Teuerungszulagen) der
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten
der Allgemeinen Verwaltung für die nachstehend
genannten Gruppen wie folgt festgesetzt:

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975 in
Kraft.

Broda

192 . Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 21. März
1975, mit der die Verordnung über die Pau-
schalierung der Vergütungen für zeitliche
Mehrleistungen für Hochschullehrer, Ver-
tragsassistenten sowie wissenschaftliche und
künstlerische Hilfskräfte an den Hochschulen

geändert wird
Auf Grund des § 16 in Verbindung mit dem § 15

Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54,
in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 214/1972, und dem §22 Abs. 1 des Ver-
tragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, in
der Fassung der 20. Vertragsbedienstetengesetz-
Novelle, BGBl. Nr. 215/1972, wird mit Zu-
stimmung des Bundeskanzlers und des Bundes-
ministers für Finanzen verordnet:

Artikel I
Die Verordnung des Bundesministers für Wis-

senschaft und Forschung vom 25. Mai 1973,
BGBl. Nr. 268, über die Pauschalierung der Ver-
gütungen für zeitliche Mehrleistungen für Hoch-
schullehrer, Vertragsassistenten sowie wissen-
schaftliche und künstlerische Hilfskräfte an den
Hochschulen wird wie folgt geändert:

Der § 2 hat zu lauten:
„§ 2. Das Pauschale wird in einem Hundertsatz

des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungs-
zulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V
der Beamten der Allgemeinen Verwaltung für
die nachstehend genannten Gruppen jeweils ein-
heitlich wie folgt festgelegt:

Artikel II
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975 in

Kraft.
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